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1. Allgemeiner Geltungsbereich 

Unsere Lieferungen und die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen 
erfolgen ausschliesslich auf Grundlage der nachstehenden Verkaufsbedingun-
gen. 
1.1 Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende 

Bedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Ver-
kaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenste-
hender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingun-
gen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen. 

1.2 Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte, 
selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abwei-
chungen von diesen Verkaufsbedingungen bedürfen unserer ausdrückli-
chen schriftlichen Anerkennung. 

1.3 Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im 
Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. 

2. Angebot 

Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestäti-
gung nichts anderes ergibt. 

3. Preise 

3.1 Sofern nicht anders vereinbart, gelten unsere Preise in Euro, frachtfrei 
benannter Bestimmungsort gemäß Incoterms, einschließlich Verpackung, 
zuzüglich gesetzlich gültiger MWST. 

3.2 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise entsprechend zu ändern, 
wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhö-
hungen, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen oder Materialpreis-
änderungen, eintreten. Diese Kostenänderungen werden wir dem Kunden 
auf Verlangen nachweisen.  

3.3 Der Abzug von Skonto bedarf gesonderter schriftlicher Vereinbarung. 
3.4 Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenan-

sprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt 
sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur in-
soweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhält-
nis beruht. 

4. Lieferzeit  

4.1 Die vereinbarten Lieferfristen und –termine gelten stets als unverbindlich, 
es sei denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Der Beginn 
der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen 
Fragen voraus. 

4.2 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und 
ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

4.3 Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstande-
nen Schaden ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben 
vorbehalten. 

4.4 Sofern die Voraussetzungen von Ziffer 4.3 vorliegen, geht die Gefahr 
eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Ware in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahme-
verzug- oder Schuldnerverzug geraten ist.  

4.5 Ist die Nichteinhaltung der Lieferzeit auf höhere Gewalt, auf Arbeitskämp-
fe oder sonstige Ereignisse, die außerhalb unseres Verantwortungsbe-
reichs liegen, zurückzuführen, verlängert sich die Lieferzeit angemessen 
um die Dauer der durch das Ereignis ausgelösten Verzögerung oder Un-
terbrechung. Wir werden dem Käufer den Beginn und das Ende derartiger 
Umstände baldmöglichst mitteilen. In diesem Fall sind wir berechtigt, we-
gen des noch nicht erfüllten Teils des Vertrages ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten, soweit die Aufrechterhaltung des Vertrages für 
uns eine unzumutbare Härte darstellt. Ein solcher Rücktritt entbindet uns 
von jeder Schadensersatzhaftung für verzögerte oder nicht ausgeführte 
Leistung. Dauert die Behinderung länger als drei Monate, ist auch der 
Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des 
noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. 

4.6 Wir sind berechtigt, in zumutbarem Umfang Teillieferungen zu leisten. 

5. Verpackung 

Wir liefern unsere Ware in unseren standardisierten Packmitteln. 

6. Mängelhaftung 

6.1 Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 
377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsge-
mäß nachgekommen ist. 

6.2 Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, ist der Käufer berechtigt, nach 
seiner Wahl Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder die Lie-
ferung einer mangelfreien Sache zu verlangen. Sofern die Nacherfüllung 
fehlschlägt, ist der Käufer nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zu-
rückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern. Dies gilt auch, wenn wir die 
Nacherfüllung ernsthaft und endgültig verweigern. Liegt nur ein unerhebli-
cher Mangel vor, steht dem Käufer nur ein Minderungsrecht zu. 

6.3 Im Falle der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zu diesem Zweck 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten zu tragen, sofern sich diese nicht dadurch erhöhen, 
dass die Ware nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht 
wurde. 

 
 

6.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Käufer 
Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, beruhen. Sofern uns keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf 
den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

6.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft 
eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt. 

6.6 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  

6.7 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet 
ab Gefahrübergang. 

7. Gesamthaftung 

7.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen 
ist - gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen. Dies gilt insbe-
sondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertrags-
schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 
Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

7.2 Die Begrenzung nach Ziffer 7.1 gilt auch, soweit der Käufer anstelle 
eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung den Ersatz 
nutzloser Aufwendungen verlangt. 

7.3 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Scha-
densersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Ver-
treter und Erfüllungsgehilfen. 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor, solange uns 
noch Forderungen aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsver-
bindung mit dem Käufer zustehen. Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Ware durch uns liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach der Rücknahme der Ware zu deren 
Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten 
des Käufers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurech-
nen. 

8.2 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 
ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die ge-
richtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage zu erstatten, haftet 
der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.   

8.3 Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang 
weiterzuveräußern; er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe 
des Fakturabetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die 
ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte er-
wachsen. Anerkannte Saldoforderungen aus Kontokorrentabreden tritt 
der Käufer bereits jetzt in Höhe unserer dann noch offenen Forderungen 
an uns ab. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach 
der Abtretung ermächtigt. Wir verpflichten uns die Forderung nicht ein-
zuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den 
vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insol-
venzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies der 
Fall, so können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erfor-
derlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt 
und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.  

8.4  Bei der Verarbeitung unserer Waren durch den Käufer gelten wir als 
Hersteller und erwerben Eigentum an den neu entstehenden Waren. Er-
folgt die Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, erwerben wir 
Miteigentum im Verhältnis des Rechnungswertes unserer Waren zu dem 
der anderen Materialien. Ist im Falle der Verbindung oder Vermischung 
unserer Ware mit einer Sache des Käufers diese als Hauptsache anzu-
sehen, geht das Miteigentum an der Sache in dem Verhältnis des Rech-
nungswertes unserer Ware zum Rechnungs- oder – mangels eines sol-
chen – zum Verkehrswert der Hauptsache auf uns über. Der Käufer gilt 
in diesen Fällen als Verwahrer, die Verwahrung erfolgt unentgeltlich. 

8.5   Übersteigt der Wert der Sicherheiten unsere Forderungen um mehr als 
10%, so werden wir auf Verlangen des Käufers insoweit Sicherheiten 
nach unserer Wahl freigeben.  

9. Gerichtsstand und Erfüllungsort 

9.1   Bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist unser Geschäfts-
sitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Käufer auch an sei-
nem Wohnsitzgericht zu verklagen. 

9.2 Hat der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in 
einem anderen EU-Mitgliedsstaat ist ausschließlicher Gerichtsstand für 
sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. 

9.3   Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-
Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

9.4   Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort. 


